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Informationsbrief  
   
 
 Aichach, den 10.10.2011 
nachfolgend möchten wir Sie mit den für Sie relevanten steuerlichen Änderungen 
der vergangenen Monate vertraut machen. Lesen Sie Informationen zu folgenden 
Themen: 
 
Termine November 2011..................................................................................................2 
Erhebung des Solidaritätszuschlags bis 2007 verfassungsgemäß..................................2 
Partyservice: Ermäßigter Umsatzsteuersatz bei Trennung zwischen Speiselieferung 
durch den Ehemann und Gestellung von Besteck und Tellern usw. durch die Ehefrau ..2 
Innergemeinschaftliche Lieferungen sind umsatzsteuerpflichtig, wenn der Unternehmer 
an der Steuerhinterziehung seines Abnehmers mitwirkt ..................................................3 
Belegnachweis über Bestimmungsort bei innergemeinschaftlicher Lieferung im 
Versendungsfall ................................................................................................................3 
Kosten für berufliche Erstausbildung und Erststudium nach Schulabschluss können in 
voller Höhe abziehbar sein ...............................................................................................3 
Alterseinkünftegesetz gilt auch für Rentennachzahlungen ..............................................3 
Besteuerung von Erwerbsminderungsrenten nach dem Alterseinkünftegesetz nicht 
verfassungswidrig .............................................................................................................4 
Mietkaution ist auch nach mehreren Eigentumswechseln sicher.....................................4 
Weiterhin keine Familienversicherung für Besserverdienende ........................................4 
Kreditkündigung wegen unzureichender Offenlegung der wirtschaftlichen Verhältnisse 4 
 
 
Haben Sie Fragen zu einem der angesprochenen Themen? Rufen Sie uns an. Wir 
beraten Sie gerne! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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Termine November 2011 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig werden: 

 

Steuerart  Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 

  Überweisung 1 Scheck 2 

Lohnsteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag 3 

10.11.2011 14.11.2011 7.11.2011 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag  

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag 
zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige 
Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer 4 10.11.2011 14.11.2011 7.11.2011 

Gewerbesteuer 15.11.2011 18.11.2011 11.11.2011 

Grundsteuer 15.11.2011 18.11.2011 11.11.2011 

Sozialversicherung 5 28.11.2011 entfällt entfällt 
 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem 
Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen 
Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu 
drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die 
Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim 
Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern mit 

Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag 

des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das 
Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. 
Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 24.11.2011) an die jeweilige 
Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- 
und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt 
insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

Erhebung des Solidaritätszuschlags bis 2007 verfass ungsgemäß 
Eine GmbH hatte gegen die Festsetzung des Solidaritätszuschlags 2007 geklagt mit der Begründung, die 
Erhebung des Zuschlags habe spätestens im Jahr 2005 ihre verfassungsmäßige Berechtigung verloren. 

Der Bundesfinanzhof ist anderer Ansicht. Der Zuschlag ist nicht durch Zeitablauf verfassungswidrig geworden. Er 
kann auch für einen längeren Zeitraum erhoben werden, wenn er nicht wegen eines anderen Zwecks fortgeführt 
werden muss. Auch eine dauerhafte Finanzierungslücke, die durch den Wegfall des Zuschlags entstehen würde, 
steht der Verfassungswidrigkeit entgegen. 

Partyservice: Ermäßigter Umsatzsteuersatz bei Trenn ung zwischen 
Speiselieferung durch den Ehemann und Gestellung vo n Besteck und Tellern 
usw. durch die Ehefrau 
Umsätze eines Partyservices unterliegen nur dann dem ermäßigten Umsatzsteuersatz von 7 %, wenn lediglich 
Standardspeisen ohne zusätzliche Dienstleistungselemente geliefert werden. Werden gleichzeitig mit der 
Speisenanlieferung auch Personal, Geschirr, Besteck oder andere Zusatzleistungen zur Verfügung gestellt, ist die 
gesamte Leistung mit dem Regelsteuersatz von 19 % zu versteuern. 

Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz hatte über folgenden Fall zu entscheiden: Ein Metzgermeister lieferte im 
Rahmen seines Partyservices Standardspeisen an seine Kunden. Geschirr, Besteck und andere Zusatzleistungen 
wurden von seiner Frau, die als Gastwirtin ein eigenes Unternehmen betrieb, zur Verfügung gestellt. Das 
Finanzgericht akzeptierte diese Gestaltung mit der Folge, dass die Umsätze aus der Lieferung von Speisen dem 
ermäßigten Steuersatz unterliegen. Die Umsätze der Ehefrau aus den Zusatzdienstleistungen unterliegen dem 
Regelsteuersatz. 

Hinweis:  Das Modell funktioniert nur, wenn zwei eigenständige Unternehmen erkennbar nach außen auftreten: 
Ein Unternehmen übernimmt den Verkauf der Speisen, ein weiteres Unternehmen stellt die Zusatzleistungen in 



   Seite Seite Seite Seite 3333            ----            Aktuelle Informationen zu Steuern, Recht und Aktuelle Informationen zu Steuern, Recht und Aktuelle Informationen zu Steuern, Recht und Aktuelle Informationen zu Steuern, Recht und 

WirWirWirWirttttschaftschaftschaftschaft 
 

Ausgabe Oktober 2011 

 

Rechnung. An die Kunden sind getrennte Rechnungen auszustellen. Bankkonten und Buchführung sind strikt 
getrennt zu führen. 

Der Bundesfinanzhof wird sich mit diesem Fall beschäftigen müssen. 

Innergemeinschaftliche Lieferungen sind umsatzsteue rpflichtig, wenn der 
Unternehmer an der Steuerhinterziehung seines Abneh mers mitwirkt 
Liefert ein Unternehmer Gegenstände an einen in einem anderen EU-Mitgliedstaat ansässigen Unternehmer für 
dessen Unternehmen, ist diese innergemeinschaftliche Lieferung im Regelfall im Herkunftsland steuerfrei. Die 
Lieferung stellt für den Abnehmer im Bestimmungsland einen steuerpflichtigen innergemeinschaftlichen Erwerb 
dar. 

Verschleiert der leistende Unternehmer die Identität seines Abnehmers, um diesem die Hinterziehung der 
Umsatzsteuer zu ermöglichen, scheidet eine Steuerbefreiung der innergemeinschaftlichen Lieferung nach 
Auffassung des Bundesfinanzhofs aus. 

Ungeklärt und ggfs. durch den Europäischen Gerichtshof zu klären ist die Frage, ob die innergemeinschaftliche 
Lieferung bereits dann steuerpflichtig ist, wenn der leistende Unternehmer den Abnehmer zwar zutreffend 
bezeichnet, aber weiß oder wissen musste, dass dieser seine steuerlichen Verpflichtungen im Bestimmungsland 
nicht erfüllt. 

Belegnachweis über Bestimmungsort bei innergemeinsc haftlicher Lieferung im 
Versendungsfall 
Versendet ein Unternehmer oder der Abnehmer den Gegenstand einer Lieferung in das übrige 
Gemeinschaftsgebiet, soll der Nachweis durch das Doppel der Rechnung und einen Versendungsbeleg geführt 
werden. Dies kann der Frachtbrief, das Konnossement, der Posteinlieferungsschein, die Spediteurbescheinigung, 
die Versandbestätigung des Lieferers oder ein sonstiger handelsüblicher Beleg sein. Der CMR–Frachtbrief ist ein 
derartiger Nachweisbeleg. Auf die darin fehlende Empfängerbestätigung kommt es nicht an. Unabdingbar ist 
allerdings die Angabe des Bestimmungsorts, er muss sich aus dem Frachtbrief oder geeigneten Ersatzbelegen 
ergeben. 

Darüber, ob ausnahmsweise bei einem Reihengeschäft die Angabe des Bestimmungslands ausreichend sein 
kann, ist demnächst eine Entscheidung zu erwarten. In Abholfällen ist es nicht zu beanstanden, wenn sich die 
Angabe des Bestimmungsorts aus der Rechnungsanschrift ergibt. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Kosten für berufliche Erstausbildung und Erststudiu m nach Schulabschluss 
können in voller Höhe abziehbar sein 
Der Bundesfinanzhof lässt die Aufwendungen für die berufliche Erstausbildung und für ein Erststudium nach 
Schulabschluss zum Werbungskostenabzug zu, wenn die Ausbildung bzw. das Studium der späteren 
Erwerbstätigkeit dient und die Aufwendungen von den Betroffenen (also z. B. nicht von den Eltern) selbst bezahlt 
werden. 

Die Finanzverwaltung hatte solche Aufwendungen bisher nur im Rahmen des Sonderausgabenabzugs bis zu 
4.000 € pro Jahr anerkannt. Dabei gingen diese Aufwendungen in den meisten Fällen ins Leere, wenn die 
Betroffenen nur geringe oder gar keine Einkünfte hatten. Hat der Auszubildende bzw. Student keine Einkünfte, 
sollte er für jedes Jahr eine Einkommensteuererklärung abgeben und die Aufwendungen als Werbungskosten 
geltend machen. Das Finanzamt hat dann jeweils einen Verlustvortrag zum Ablauf des vorangegangenen Jahres 
festzustellen. Dies gilt im Übrigen auch für die Jahre ab 2007, falls für diese Jahre noch keine Steuererklärungen 
abgegeben worden sind. 

Beispiel: Ein Student hat in den Jahren 2007 bis 2010 jährlich 8.000 € für sein Studium aufgewendet. Für die 
Jahre ab 2007 gibt er Einkommensteuererklärungen ab und das Finanzamt stellt zum 31.12.2010 einen 
Verlustvortrag von 32.000 € fest. Im Jahr 2011 bezieht der Student ein Gehalt von 42.000 €. Im Rahmen der 
Einkommensteuerveranlagung 2011 wird der Verlustvortrag in voller Höhe berücksichtigt. 

Hinweis:  Es bleibt abzuwarten, ob der Gesetzgeber dieses steuerzahlerfreundliche Urteil über die Einzelfälle 
hinaus anwenden wird. 

Alterseinkünftegesetz gilt auch für Rentennachzahlu ngen 
Rentennachzahlungen der gesetzlichen Rentenversicherung für Jahre vor 2005 können nicht mit dem 
Ertragsanteil, sondern müssen mit dem sogenannten Besteuerungsanteil angesetzt werden. Die Anwendung des 
Alterseinkünftegesetzes auf Nachzahlungen einer Rente, deren Beginn vor 2005 liegt, ist verfassungsgemäß. 

Mit Inkrafttreten des Alterseinkünftegesetzes zum 1. Januar 2005 sind alle Zuflüsse einheitlich mit dem gesetzlich 
festgelegten Besteuerungsanteil zu versteuern. Auch wenn eine Verzögerung bei der Auszahlung nicht dem 
Rentenempfänger, sondern der auszahlenden Stelle anzulasten ist, ändert sich nichts an dieser Beurteilung. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 
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Besteuerung von Erwerbsminderungsrenten nach dem Al terseinkünftegesetz 
nicht verfassungswidrig 
Erwerbsminderungsrenten aus der gesetzlichen Rentenversicherung sind nicht mit dem Ertragsanteil, sondern mit 
dem sogenannten Besteuerungsanteil zu erfassen. Auch wenn dieser Besteuerungsanteil deutlich höher ist als 
der Ertragsanteil nach der bis 2004 geltenden Regelung, kann darin keine Verfassungswidrigkeit gesehen 
werden. 

Bereits 2009 und 2010 hatte der Bundesfinanzhof in mehreren Entscheidungen die Verfassungsmäßigkeit der 
geänderten Besteuerung von Altersrenten nach dem Alterseinkünftegesetz bestätigt. 

(Quelle: Urteile des Bundesfinanzhofs) 

Mietkaution ist auch nach mehreren Eigentumswechsel n sicher 
Nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs haftet ein Vermieter seinem Mieter selbst dann für eine 
Kaution, wenn er die Mietsicherheit persönlich nie erhalten hat. Dies gilt nach Auffassung des Gerichts auch für 
den Fall, dass das vermietete Objekt vorher schon mehrfach verkauft und die Mietkaution hierbei nicht 
weitergegeben wurde. 

Im entschiedenen Fall verklagte ein Mieter nach Auszug den Vermieter auf Herausgabe der Kaution. Zu Beginn 
der Mietzeit hatte der Mieter diese ordnungsgemäß an den damaligen Eigentümer und Vermieter gezahlt. Im 
Laufe der Zeit wurde das Grundstück mehrfach veräußert, zuletzt an den aktuellen Vermieter. Dieser hatte im 
Gerichtsverfahren die Position vertreten, die Kaution nicht zurückzahlen zu müssen, weil er diese vom 
Voreigentümer nicht erhalten habe. Tatsächlich hatte schon der erste Vermieter die Kaution nicht an den 
nächsten Eigentümer weitergegeben. Das Gericht sah dies anders. 

Mit der Entscheidung wird die Position des Mieters auf Herausgabe der Kaution gegenüber dem aktuellen 
Vermieter gestärkt. Problematisch war die Fallgestaltung deshalb, weil sich die Gesetzeslage innerhalb des 
Mietzeitraums veränderte. Nach der aktuellen Rechtslage haftet der Erwerber vermieteten Wohnraums für die 
Rückzahlung der Kaution unabhängig davon, ob er diese jemals von den Voreigentümern erhalten hat, während 
nach altem Recht kein Anspruch gegen den aktuellen Vermieter bestanden hätte. Entscheidend für die Haftung 
des aktuellen Vermieters ist aber nach Ansicht des Gerichts, dass das Mietobjekt zu einer Zeit verkauft wurde, als 
die neue Gesetzeslage schon in Kraft war. Der aktuelle Eigentümer und Vermieter des Objekts hätte sich auf die 
möglicherweise eintretende Haftung bereits beim Kauf der Immobilie einstellen können. Es sei seine Aufgabe, den 
Verbleib der Kaution zu klären. 

Weiterhin keine Familienversicherung für Besserverd ienende 
Es ist rechtlich nicht zu beanstanden, dass Kinder miteinander verheirateter Eltern von der beitragsfreien 
Familienversicherung ausgeschlossen sind, wenn das Gesamteinkommen des Elternteils, der nicht Mitglied einer 
gesetzlichen Krankenkasse ist, höher ist als das des der gesetzlichen Krankenversicherung angehörenden 
Elternteils und bestimmte, im Gesetz festgelegte Einkommensgrenzen übersteigt. Zwar führen die 
entsprechenden Regelungen zu einer Schlechterstellung verheirateter Eltern gegenüber unverheirateten Eltern, 
diese Ungleichbehandlung ist aber durch die Befugnis des Gesetzgebers gedeckt, typisierende und 
pauschalierende Regelungen zu treffen. 

Dies hat das Bundesverfassungsgericht im Falle einer Ehefrau entschieden, deren Ehemann selbstständiger 
Rechtsanwalt ist. Aus der Ehe waren vier Kinder hervorgegangen. Die Beschwerdeführerin wollte festgestellt 
wissen, dass die Kinder über sie im Wege der Familienversicherung beitragsfrei in der gesetzlichen 
Krankenversicherung mitversichert seien. Die entsprechenden Klagen vor den Sozialgerichten waren erfolglos. 
Ebenso die letztlich erhobene Verfassungsbeschwerde. 

Das Bundesverfassungsgericht entschied wie bereits vor einigen Jahren einmal, dass eine Ausschlussregelung, 
die sich in gleicher Weise auch auf Partner einer eheähnlichen Lebensgemeinschaft erstreckte, für die 
Krankenkassen nicht handhabbar wäre. Krankenkassen seien faktisch nicht im Stande zu überprüfen, ob eine 
Lebensgemeinschaft besteht, immer noch besteht oder wieder besteht. Außerdem seien bei einer 
Gesamtbetrachtung der gesetzlichen Regelungen die verheirateten Eltern durch den Ausschluss der Kinder von 
der Familienversicherung bei Vorliegen der einkommensbezogenen Voraussetzungen nicht schlechter gestellt als 
Partner einer eheähnlichen Lebensgemeinschaft. 

Kreditkündigung wegen unzureichender Offenlegung de r wirtschaftlichen 
Verhältnisse 
Ein Kreditnehmer ist verpflichtet, seiner Bank nach deren Aufforderung Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die 
ihr eine objektive Beurteilung seiner aktuellen Vermögensverhältnisse ermöglichen sollen. Kommt er dieser 
Verpflichtung nicht nach, ist die Bank zur Kündigung des Kreditverhältnisses jedenfalls dann berechtigt, wenn sie 
den Kreditnehmer unmissverständlich auf dessen Mitwirkungspflichten hingewiesen und die Kündigung für den 
Fall der Nichtvorlage prüffähiger Unterlagen unter Fristsetzung angedroht hatte. Dabei ist unerheblich, ob 
zusätzlich zum Zeitpunkt der Kündigungserklärung ein Kontensollsaldo vorlag und/oder der Kreditnehmer seine 
Tilgungsleistungen nur unregelmäßig erfüllt hatte. 
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(Quelle: Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt/Main) 

 

 


